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Verbraucher-
kreditrichtlinie

Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie (2008/48/EG)
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Aktuelle Entwicklungen zur Verbraucherkreditrichtlinie

Veröffentlichung 
Legislativvorschlag

Die Europäische 
Kommission veröffentlicht 
einen Vorschlag 
(2021/0171 (COD)) für 
eine Überarbeitung  der 
Richtlinie über 
Verbraucherkredite  (sog. 
CCD)

Juni 
2021 Veröffentlichung 

der „allgemeinen 
Ausrichtung“

= finale Standpunkt der 
Mitgliedstaaten zur CCD 

Mit diesem 
Kompromisstext (Mandat) 
tritt der Rat in 
Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament

Juni 
2022 Kompromiss-

findung IMCO

Abstimmung im 
zuständigen Ausschuss des 
Parlaments (Ausschuss für 
Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz –
IMCO)

Juli 
2022

Start der sog. 
Trilogverhandlung

Ende: Q4 2022 (?)

Herbst 
2022
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2. Reform der Verbraucherkreditrichtlinie  

• 13jährige Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EU soll durch eine 

modernere, mehr auf digitale Bedürfnisse konzipierte neue Version 

ersetzt werden

• U.a. mit Anpassung an Plattformen für peer to peer lending, Aufnahme  

von crowd funding und Leasingverträgen in den Anwendungsbereich

• Richtlinienvorschlag vom 30. Juni 2021 (2021/0171 (COD))

• Neue Richtlinie mit 50 (!) Artikeln ersetzt alte Richtlinie mit 32 Artikeln
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2. Reform der Verbraucherkreditrichtlinie  
Zeitplan: 

Vorschlag der EU KOM v. 30.06.2021

Parlamentarisches Verfahren

Streit zwischen ECON und IMCO bzgl. der Zuständigkeit

Designierte Berichterstatterin 

MEP Konecna MEP Sokol

Komunistická strana Čech a Moravy Hrvatska demokratska zajednica

Rat
• Erste Diskussionen unter der 

slowenischen Ratspräsidentschaft
• Erste allgemeine Ausrichtung unter 

französischer Präsidentschaft
• Abschluss der Diskussionen 

frühestens Q 3/2022, Umsetzung bis 
Q 3/2024 
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Diskriminierungsverbot 

•Löschung

•Löschung des von der Kommission vorgeschlagenen Diskriminierungsverbots. Bleiben 
soll nur ein Erwägungsgrund, in dem festgehalten wird, dass das 
Nichtdiskriminierungsgebot ein EU-Grundrecht ist

Rat

•Klarstellung

•Weigerung eines Darlehensgebers oder eines Darlehensvermittlers, einen 
Darlehensvertrag mit einem Verbraucher in einem Mitgliedstaat abzuschließen, soll 
keine Diskriminierung darstellen, wenn der Darlehensnehmer oder -vermittler in 
diesem Mitgliedstaat keine Geschäfte schließen 

IMCO-
Ausschuss
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Grüne Kredite

•kein VorschlagRat

•neuer Artikel

•Mitgliedstaaten sollen ermutigt werden, Kreditgeber anzuregen, Kredite für den 
grünen und digitalen Wandel zu vergeben

•Kommission soll 12 Monate nach der Umsetzungsfrist der Richtlinie eine 
Bestandsaufnahme der von den Mitgliedstaaten vorgenommenen Initiativen erstellen

IMCO-
Ausschuss
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Anforderungen an Werbung

• Viele Ergänzungen/Verschärfungen in der IMCO-Position

• Inhalt

• Mindestliste an Informationen (zB Zinssatz, ob dieser variabel oder fest ist, 
etwaige Kosten, der Gesamtkreditbetrag, die Laufzeit etc.)

• Warnhinweise („Caution! Borrowing money costs money!“)

• Informationsbestandteile des effektiven Jahreszinses und der Warnhinweis 
müssen prominent und größer als die anderen Informationen dargestellt werden 
(mediengerechte Darstellung)

• Werbeverbote (wenn zB mit dem Kredit 
soziale Errungenschaften beworben werden)



8



9

Vorvertragliche Informationen: Zeitpunkt der Übermittlung

• rechtzeitigRat

• rechtzeitig

• aber Erinnerungspflicht, wenn das vorvertragliche Informationsblatt 
weniger als einen Tag vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wurde

IMCO-
Ausschuss
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Vorvertragliche Informationen: Umfang und Inhalt 

•SECCO (Deckblatt) & SECCI (vorvertragl. Informationsblatt)-Mix

•Die Schlüsselinformationen des Kredits sollen an prominenter Stelle am Anfang des 
SECCI dargestellt werdenRat

•SECCO (Deckblatt) & SECCI (vorvertagl. Informationsblatt)-Mix

•Essentialia des Vertrages sollen zu Beginn des SECCI aufgelistet werden und müssen 
von dem Rest des Formulars erkennbar abgegrenzt werden

•Ergänzung der Liste der wesentlichen Informationen für das „Deckblatt“ nun auf 
acht Informationsbestandteile ergänzt

IMCO-
Ausschuss
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Vorgaben für die Kreditwürdigkeitsprüfung

• die Bewertung der Kreditwürdigkeit sollte sich auf Informationen über die finanzielle und 
wirtschaftliche Situation des Verbrauchers, einschließlich seiner Einnahmen und Ausgaben, stützen, 
die erforderlich sind und in einem angemessenen Verhältnis zur Art, zum Umfang, zur Komplexität und 
zu den Risiken des Kredits für den Verbraucher stehen

• Verweis auf die EBA Leitlinien für die Kreditvergabe und -überwachung

Rat

• streicht Liste an Informationen, die im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung anzufordern sind

• beauftragt EBA entspechende Leitlinien zu erstellen

• persönliche Daten (zB ethnische Herkunft, politische Meinung, sexuelle Orientierung, etc.) dürfen nicht
verwendet werden

• Zugang zu u.a. Schadenersatz-Ansprüchen für etwaige Schäden

• Erneute Prüfung bei jeder Erhöhung der Darlehenssumme

• Recht, „vergessen zu werden“ (zB soll zehn Jahre nach Beendigung der Behandlung einer Krankheit 
diese für die Kreditwürdigkeitsprüfung keine Bedeutung haben)

IMCO-
Ausschuss
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Widerruf

• zeitliche Begrenzung

• Um die Rechtssicherheit zu erhöhen soll das Widerrufsrecht zeitlich begrenzt werden auf ein 
Jahr und zwei Wochen, wenn die vertraglichen Informationen dem Verbraucher nicht gemäß 
den Verpflichtungen der Richtlinien übermittelt wurden, es sei denn, die Informationen über 
das Widerrufsrecht selbst wurden dem Verbraucher nicht übermittelt

Rat

• ident

IMCO-
Ausschuss
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(Kosten-)Obergrenzen für Zinssätze, den effektiven Jahreszins 
oder den Gesamtbetrag des Kredits

• Der Rat schlägt eine Formulierung vor, die es ermöglicht, nationalen Maßnahmen Rechnung zu tragen, die 
Zinsobergrenzen gleichwertig sind, sich als wirksam erwiesen haben und ebenfalls darauf abzielen, den 
Verbraucher vor überhöhten Zinssätzen oder Kosten zu schützen.

Rat

• Ergänzend legt der Ausschuss fest, dass Mitgliedstaaten Verbote oder Beschränkungen für bestimmte 
Gebühren einführen können, die von Kreditgebern in ihrem Mitgliedstaat erhoben werden

• Die Europäische Kommission soll zukünftig die von den Mitgliedstaaten eingeführten Obergrenzen 
veröffentlichen. 

• 12 Monate nach Umsetzung der Richtlinie soll die EBA dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission einen Bericht über die Umsetzung der Obergrenzen in den Mitgliedstaaten vorlegen.

IMCO-
Ausschuss
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Christian König, LL.M.

Hauptgeschäftsführer 

Verband der 

Privaten Bausparkassen e.V.

Klingelhöferstrasse 4

10785 Berlin

Tel: +49 (0) 30/590091-500

Fax: +49 (0) 30/590091-501

Email: koenig@vdpb.de


